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Gesundheits- und Sozialberufe
ZAK direkt

Hilferuf
Die Spitäler kämpfen mit Personalnot und

Arbeitsdruck. Betriebsräte und AK rufen
Verantwortliche zum Handeln auf. Seite 2, 3 
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Zukunft der Pflege

Die Landeskrankenhäuser sind eine wichtige Säule des steirischen Gesundheitswesens. 
Doch die Spitäler kämpfen mit Personalnot, Bürokratie und Arbeitsdruck. Betriebsräte 
appellieren an die Verantwortlichen, dringend notwendige Verbesserungen für das 
Personal umzusetzen.

Hilfeschrei aus den Spitälern: „Wir       brauchen mehr Personal!“

Das LKH Feldbach hat – wie auch viele andere steirische Spitäler – mit Personalengpässen zu kämpfen.

Knappes Personal, fehlen-
de Arbeitsmittel, Arbeits-
verdichtung: ein Cocktail, 
der immer öfter den Berufs-
alltag prägt. Damit steigt 
die Fehlerwahrscheinlich-
keit. Doch wer trägt im Fal-
le des Falles die Verantwor-
tung? 
Berufsangehörige sind auf-
grund ihrer Kompetenz die 
ersten, die offensichtliche 
Unzulänglichkeiten bei Pfle-
ge und Betreuung erkennen 
(müssen). Sie dürfen dieses 

Wissen keinesfalls für sich 
behalten, da sie sonst für 
allfällige Folgen Verantwor-
tung übernehmen würden. 
Unzulänglichkeiten, die die 
Gesundheit und Sicher-
heit von Patientinnen und 
Patienten, aber auch des 
Personals gefährden, sind 
zunächst im Team zu lösen. 
Ist dies nicht möglich, sind 
sie über den Dienstweg zu 
melden, mündlich oder per 
Mail. Bleibt der „Hilferuf“ er-
folglos, empfiehlt sich eine 
schriftliche Gefährdungs-
meldung. Dafür gibt es 
Musterformulare. Erst wenn 
der Arbeitgeber nachweis-
lich über unhaltbare Situa-
tionen Kenntnis hat, ist man 
als Mitarbeiterin bzw. Mitar-
beiter rechtlich entlastet.
alexander.gratzer@akstmk.at

Gefährdungen
melden

das recht
im beruf

AK-Experte
Mag. Alexander Gratzer

§In den steirischen Spitälern 
leistet das Personal  Tag für Tag 

hervorragende Arbeit. Doch die 
Arbeitsbedingungen werden für 
die Beschäftigten in den Kran-
kenhäusern immer belastender.
Die Anforderungen nehmen zu, 
„aber das Personal wird nicht 
mehr, die Überlastungsanzeigen 
steigen“, klagt etwa Christian 
Fürntrath, Betriebsratsvorsit-
zender am LKH Feldbach und 
Aufsichtsratsmitglied der Spi-
talsgesellschaft KAGes. 

Angespannte Personalsituation
„Im Schnitt sind 300 Dienst-
posten nicht besetzt. Dieses 
Volumen wird 2020 wieder 
schlagend“, so Fürntrath. „Die 
Personalberechnung ist nicht 
mehr adäquat“, fordert Fürn-
trath einen „Personalstand, den 
man braucht, um auch Fehlern 
vorzubeugen“. Derzeit sind rund 
900 Personen am LKH Feld-
bach beschäftigt, darunter viele 
Frauen. „Wir haben eine hohe 
Teilzeitquote“, sagt Fürntrath. 
Doch selbst diese Teilzeitkräfte 
müssten immer öfter Mehrstun-
den leisten, kritisiert Fürntrath 
die „immer angespanntere Per-
sonalsituation“. Im Sinne der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
wäre aus Fürntraths Sicht auch 
eine hauseigene Kinderbetreu-
ungseinrichtung wichtig. „Aber 
die fehlt uns“, bedauert Fürn-
trath. Ohne Kinderbetreuung 
sei es auch schwer, überhaupt 
neues Personal zu finden.
 
Verwaltungsaufwand steigt
Im LKH-Verbund Feldbach-
Fürstenfeld werden jährlich 
rund 19.000 Personen stationär 
behandelt, in den Ambulanzen 
zählt man 150.000 Kontakte im 
Jahr. Da fällt auch viel Bürokratie 

an, weiß Fürntrath: 
„Der ganze Verwal-
tungsaufwand ist 
in der Pflege nicht 
mehr zu schaffen.“ 
Und mit steigen-
den Pat ienten- 
und Patientinnen-
zahlen würden 
auch gewalttätige Übergriffe 
aufs Personal zunehmen.

Keine Nachbesetzungen
Ganz ähnliche Herausforde-
rungen schildert Franz Schach-
ner, Betriebsratsvorsitzender 
am LKH Judenburg. Es sei ein 
„Riesenproblem, dass wir nicht 
einmal die Personalbedarfsbe-
rechnung umgesetzt kriegen“. 
Dazu „können wir noch etliche 
Dienstposten nicht besetzen“. 
So gebe es für Beschäftigte in 
Altersteilzeit keine adäquaten 
Nachbesetzungen. Schachner 
schätzt, dass mindestens 15 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter fehlen, damit „man komplett 
über die Runden kommt“.

Ausbildung in der Region
346 Pflegekräfte sowie Ärztin-
nen und Ärzte zählen aktuell 
zum Personalstand in Juden-
burg. Wie in Feldbach tut sich 
auch das LKH Judenburg bei der 
Suche nach Personal schwer. Das 
hat auch mit der Ausbildung zu 
tun, die hauptsächlich in Graz 
und Leoben absolviert wird. 
Das trägt laut Schachner zur 
Abwanderung bei, daher „sollte 
Ausbildung bei uns in der Regi-
on stattfinden“.

Viele Krankenstände
Auch in Judenburg arbeiten vie-
le Teilzeitkräfte – dazu komme 
ein hoher Altersdurchschnitt 
des Personals, so Schachner. 

Stationen und Ambulanzen 
seien unterbesetzt, vor allem 
nachts. Aufgrund personeller 
Engpässe sei Einspringen für 
Kolleginnen und Kollegen an 
der Tagesordnung. „Permanen-
te Dienstplanänderungen sind 
eine Belastung für das Personal. 
Die Leute werden ausgenutzt, 
können ihren Urlaub nicht ab-
bauen. Der Druck steigt, es gibt 
immer mehr Krankenstände. Es 
geht nicht mehr.“
  
Entlastung gefordert
Die zunehmende Bürokratie 
verschärft die Situation noch: 
„Die Schwestern machen im-
mer mehr Schreibarbeiten und 
kommen komplett weg vom 
Patienten. Es kann nicht sein, 
dass das nicht die Verwaltung 
übernimmt“, so Schachner. Un-
terstützung kommt von AK-
Präsident Josef Pesserl: „Um die 
Versorgungssicherheit und die 
Versorgungsqualität für die Pa-
tientinnen und Patienten auch 
weiterhin sicherzustellen und 
die Beschäftigten vor der Schä-
digung ihrer Gesundheit zu be-
wahren, ist es höchst an der Zeit 
und dringend erforderlich, den 
Spitälern mehr Personal zur Ver-
fügung zu stellen. Wir fordern 
die Verantwortlichen auf, end-
lich zu handeln.“ Dem pflichtet 
ÖGB-Landesvorsitzender Horst 
Schachner bei: „Letztlich ist das 
ein Sparen bei den Patientinnen 
und Patienten - und das kommt 
uns teuer.“ DW

„Wir fordern die 
Verantwortlichen 
auf, endlich zu 
handeln.“

Josef Pesserl,
AK-Präsident

Diplompflege: AK fordert 
zusätzliche FH-Studienplätze

Der Beruf der diplomierten 
Gesundheits- und Kran-

kenpflege gilt in der Steiermark 
seit 2010 immer wieder als Man-
gelberuf. Gleichzeitig belegen 
Studien, dass der Pflegebedarf 
durch die Alterung der Gesell-
schaft und den Fortschritt in Me-
dizin und Pflege weiter ansteigt.

Mehr Bewerbungen als Plätze
Dennoch ist die Zahl an Pfle-
geausbildungen rückläufig. Ha-
ben 2010 noch 716 Studierende 
eine Diplompflegeausbildung 
begonnen, sind es 2019 nur 
noch 270. Im Jahr 2020 sollen es 
nur noch 144 sein, wenn, wie an-

Die Zahl der Ausbildungsplätze kann nicht mit dem stei-
genden Pflegebedarf mithalten. Dabei ist das Interesse 
an Pflegeausbildungen größer als das Angebot.

gekündigt, die Landeskranken-
pflegeschulen ihr Ausbildungs-
angebot vorzeitig einstellen, 
ohne dass eine vergleichbare 
Anzahl an Fachhochschul-Stu-
dienplätzen geschaffen wurde. 
Die Verlagerung der Diplom-
pflegeausbildung an die FH hat 
aufgrund fehlender Studienplät-
ze nicht zu mehr Pflegepersonal 
geführt. Dabei war über die 
Jahre hinweg das Interesse an 
Pflegeausbildungen größer als 
das Angebot. So gab es im Jahr 
2018 bei 896 Bewerbungen nur 
252 Ausbildungsplätze. Im Jahr 
2019 bewarben sich 691 Perso-
nen um 270 Plätze. 

Anforderungen steigen
Die stark favorisierte zweijährige 
Pflegefachassistenzausbildung 
ist jedenfalls nicht geeignet, 
die Diplompflege (dreijährig) 
zu ersetzen, zumal die Anfor-
derungen in der Pflege durch 
Multimorbidität, Demenz und 
medizinische Aufgaben zu-
nehmen. Die Verringerung von 
Diplompersonal zugunsten der 
Assistenzberufe birgt zudem die 
Gefahr, dass die Pflegequalität 
sinkt, weshalb sich die Studien-
platzzahl am Niveau der bisheri-
gen Diplomabsolventinnen und 
-absolventen orientieren muss.  

Landesregierung gefordert
Die AK Steiermark fordert daher 
die Landesregierung auf, rasch 
für eine deutliche Erhöhung 

an FH-Studienplätzen für den 
Studienzweig Gesundheits- 
und Krankenpflege zu sorgen. 
Die Ausbildung muss auch in 
verkürzter und berufsbegleiten-
der Form, maturaunabhängig 
an FHs angeboten werden. 
Solange der steigende Ausbil-
dungsbedarf an steirischen FHs 
nicht gedeckt werden kann, ist 
die Diplompflegeausbildung 
an den Krankenpflegeschulen 
jedenfalls fortzuführen.

An der FH Joanneum soll es mehr 
Pflegestudienplätze geben.

ÖGB-Landesvorsitzender Horst 
Schachner

Christian Fürntrath, Betriebsrats-
vorsitzender am LKH Feldbach
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Franz Schachner, Betriebsratsvor-
sitzender am LKH Judenburg
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Aktuell

Ausbildungs-
förderung

Die Arbeiterkammer Stei-
ermark unterstützt 

Mitglieder durch eine Aus-
bildungsförderung für be-
stimmte Gesundheits- und 
Sozialberufe. Die Förderhöhe 
beträgt 250 Euro pro Ausbil-
dungsjahr. Gefördert werden 
Schülerinnen und Schüler, die 
Vollzeit- oder berufsbegleiten-
de Ausbildungen an öffentli-
chen oder privaten Schulen 
bzw. Ausbildungsträgern ab-
solvieren, sowie ordentliche 
Studierende im Rahmen eines 
Bachelorstudiums an Univer-
sitäten und Fachhochschulen. 
Die Antragstellung für das Aus-
bildungsjahr 2019/2020 ist bis 
31. März 2020 möglich. Nähere 
Informationen über förderbare 
Ausbildungen, das Ansuchen 
und die Richtlinien sind unter 
www.akstmk.at/gesundheit zu 
finden.

Pflege-Infos für 
Angehörige

Um Angehörige von Pfle-
gebedürftigen zu unter-

stützen und zu informieren, 
veranstaltet die AK Steiermark 
regelmäßig einen „Tag der Pfle-
ge“. Am 25. Oktober und am 22. 
November fanden diese Pflege-
Infotage in Graz bzw. in Spiel-
berg statt. Hunderte Interessier-
te nutzten die Möglichkeit, sich 
an verschiedenen Ständen di-
rekt beim Anbieter zu informie-
ren. MIt dabei waren unter an-
derem das Vertretungsnetz, das 
Sozialministeriumservice, die 
Pflegedrehscheibe, die GGZ der 
Stadt Graz, die Caritas, die Volks-
hilfe, das Hilfswerk, das Rote 
Kreuz, die Patienten- und Pfle-
geombudsschaft und natürlich 
auch Expertinnen und Experten 
der AK-Abteilung Gesundheit, 
Pflege und Betreuung.

direkt in kürze

Die Anreise zu einer 
gesetzlich verpflichten-
den Fortbildung kann 
als Dienstreise gelten, so 
der Oberste Gerichtshof.

Muss der Dienstgeber 
Bediensteten im Spitals-

bereich die Reisekosten zu 
gesetzlichen verpflichtenden 
Fortbildungen bezahlen? Zu-
mindest in einem konkreten 
Fall ist das so, stellte jetzt der 
Oberste Gerichtshof (OGH) 
klar. Geklagt hatte der Be-
triebsrat des LKH Murtal. Der 
Betroffene besuchte im No-
vember 2016 eine verpflich-
tende Fortbildung. Die Semi-
nargebühr wurde zwar vom 
Dienstgeber bezahlt, doch 
strittig war, ob der Dienstge-
ber dem Dienstnehmer für 
diese Fortbildung auch die 
Reisekosten zu ersetzen und 
eine Reisezulage zu bezahlen 
hat. Da außergerichtliche Be-
mühungen erfolglos blieben, 
landete die Causa vor Gericht. 
In dem gemeinsam von den 
AK-Außenstellen Murtal und 
Leoben geführten Gerichts-
verfahren bekam der Kläger 
über drei Instanzen Recht. 
Letztlich stellte auch der OGH 
klar, dass ein dienstlicher Auf-
trag vorlag. Da es sich somit 
um eine Dienstreise handelte, 
steht dem Kläger eine Abgel-
tung der Reisekosten aus dem 
Landes-Reisegebührengesetz 
zu. Diese Entscheidung könnte 
wegweisend für andere Spi-
talsbedienstete sein – wobei 
die Arbeiterkammer betont, 
dass jeder Fall einzeln zu prü-
fen sein wird.       

OGH-Urteil 
zu Reisekosten

Der Oberste Gerichtshof gab dem 
Kläger in der Reise-Causa recht.

Im Zentrum der Ergothera-
pie steht immer die Hand-

lungsfähigkeit im Alltag. Die 
Ergotherapie – abgeleitet vom 
griechischen „ergein“ (handeln, 
tätig sein) – geht davon aus, dass 
„tätig sein“ ein menschliches 
Grundbedürfnis ist und dass 
gezielt eingesetzte Tätigkeit 
gesundheitsfördernde und the-
rapeutische Wirkung hat. Des-
halb unterstützt und begleitet 
Ergotherapie Menschen jeden 
Alters, die in ihrer Handlungs-
fähigkeit eingeschränkt oder 
von Einschränkung bedroht 
sind und/oder ihre Handlungs-
fähigkeit erweitern möchten.                           
Ziel der Ergotherapie ist es, 
Menschen bei der Durchführung 
von für sie bedeutungsvollen 
Betätigungen in den Bereichen 

Die Ergotherapie gehört mit sechs weiteren Gesundheitsberufen zu den 
medizinisch-technischen bzw. therapeutischen Diensten (kurz: MTD). 
Ergotherapeutinnen und -therapeuten arbeiten nach ärztlicher Anordnung, 
sind selbständig in der freien Praxis tätig oder im Angestelltenverhältnis in 
Institutionen.

Ergotherapie: Alltag selbstbestimmt leben

Wenn Sie im Gesundheitsbe-
ruferegister eingetragen 

sind, ist es wichtig, Ihre Daten 
und Angaben aktuell zu halten. 
Es gibt sogar eine gesetzliche 
Verpflichtung, wonach die Än-
derung von gewissen Daten 
innerhalb eines Monats ge-
meldet werden muss. Dazu ge-
hört der Name, die Adresse, die 
Staatsangehörigkeit sowie die 
Art der Berufsausübung sowie 

Gesundheitsberuferegister: 
Änderungen bekanntgeben

der Arbeitgeber und Dienstort 
beziehungsweise der Berufssitz. 

An Verlängerung denken
Wenn Sie der elektronischen 
Korrespondenz zugestimmt 
haben, geben Sie jedenfalls die 
Änderung Ihrer E-Mail-Adresse 
bekannt, sonst können wir be-
hördliche Schriftstücke, wie die 
Erinnerung an die Verlängerung 
der Registrierung, nicht zustel-

len. Das könnte im schlimmsten 
Fall dazu führen, dass Sie Ihre 
Berufsberechtigung verlieren, 
wenn Sie nicht an die Verlänge-
rung denken. 

Schriftliche Meldung
Änderungen können Sie uns 
persönlich in einer AK-Service-
stelle oder schriftlich per E-Mail 
an gbr@akstmk.at beziehungs-
weise per Post melden. Ver-
wenden Sie dafür das Formular 
„Änderungsmeldung“ – dieses 
ist auf unserer Website (siehe 
den Link rechts unten) zu fin-

den. Bei welchen Änderungen 
auch ein Nachweis erforderlich 
ist, entnehmen Sie bitte dem 
Formular. So benötigen wir bei-
spielsweise bei der Bekanntgabe 
oder Änderung des Arbeitge-
bers keinen Nachweis, im Falle 
einer Namensänderung jedoch 
die Heiratsurkunde und eine 
neue Unterschrift. 
Beachten Sie auch die Info-
Karte, die dieser ZAK-Ausgabe 
beiliegt!

Selbstversorgung, Produktivität 
und Freizeit/Erholung in ihrer 
Umwelt zu stärken. In der Er-
gotherapie werden spezifische 
Aktivitäten, Umweltanpassung 
und Beratung gezielt und res-
sourcenorientiert eingesetzt. 
Dies erlaubt Klientinnen und Kli-
enten, ihre Handlungsfähigkeit 
im Alltag, ihre gesellschaftliche 
Teilhabe, ihre Lebensqualität 
und -zufriedenheit zu verbes-
sern.

Einblick in die Praxis
„Mein Name ist Kerstin Felber 
und ich arbeite als Ergothera-
peutin am Universitätsklinikum 
für Neurologie Graz. Zusätzlich 
bin ich als Landeskoordinatorin 
für Ergotherapie Austria in der 
Steiermark tätig. Das Schöne 

an meinen Beruf ist die Viel-
seitigkeit. Da jeder Mensch 
unterschiedliche Rollen und 
Bedürfnisse hat, gilt es sich als 
Ergotherapeutin immer neu 
darauf einzustellen, denn die Pa-
tientinnen und Patienten geben 
die Richtung vor und bringen 
persönliche Ziele mit. Auch die 
ganzheitliche Herangehenswei-
se ist ein positives Merkmal die-
ses Berufes. Ergotherapeutinnen 
und -therapeuten erfassen nicht 
nur den Menschen (biopsycho-
sozial), sondern den handelnden 
Menschen in seiner Umwelt. Wir 
sind Spezialistinnen und Spezia-
listen für Alltagstätigkeiten und 
versuchen gemeinsam mit den 
Patientinnen und Patienten, den 
Weg in ihren Alltag zurück zu 
finden. Nur Ergotherapeutinnen 

und -therapeuten haben den 
geschulten Blick, Betätigungen 
und den handelnden Menschen 
in seiner Umwelt zu analysieren 
und gegebenenfalls Veränderun-
gen vorzunehmen. Auf der Neu-
rologie könnte dies so aussehen, 
dass Patientinnen und Patienten 
nach einem Schlaganfall wieder 
lernen, selbstständig die Toilette 
zu benutzen, sich anzuziehen 
oder eine Mahlzeit zu sich zu neh-

men. Erarbeitet werden die Funk-
tionen (körperlich und geistig), 
die dafür nötig sind, der Umgang 
mit der neuen Situation (z. B. 
Halbseitenlähmung, Sprachstö-
rung) sowie Hilfe anzunehmen 
und mit den vorhandenen per-
sönlichen Kräften ressourcenspa-
rend umzugehen. Wir schaffen 
und ermöglichen Sicherheit im 
alltäglichen Tun, denn wer durch 
Unfall oder Krankheit aus seiner 

Routine gerissen wird, weiß 
diese erst zu schätzen. Routine 
beruhigt und gibt Stabilität. Das 
oberste Ziel ist gesteigerte Le-
bensqualität, Wohlbefinden und 
Teilhabe am sozialen Leben. ”

Gastbeitrag von Kerstin Felber,  
Ergotherapeutin am Univer-
sitätsklinikum für Neurologie 
Graz und Landeskoordinatorin 
für Ergotherapie Austria

In Gesundheitsberufen Beschäftigte müssen Änderungen ihrer Daten im 
Gesundheitsberuferegister bekanntgeben.
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Ergotherapie hilft Menschen, den Weg in den Alltag zurückzufinden.

Wer im Gesundheitsberuferegister eingetragen ist, muss 
seine Daten stets aktuell halten. Gibt es Änderungen, z. B. 
bei der Adresse, muss dies umgehend gemeldet werden.

www.akstmk.at/gbr
Änderungsmeldung

DZ

Ergotherapeutin Kerstin Felber

©
Ro

be
rt

 K
ne

sc
hk

e 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
, K

AG
es

AK
 | 

G
ra

f-P
ut

z



6 | ZAK direkt ZAK direkt | 7

Aktuell

Ab Jänner: Melde- und Anzeigepflicht

Neben einer Erhöhung der 
Löhne und Gehälter um 

3,2 Prozent konnten für die 
rund 100.000 Beschäftigten in 
der österreichischen Sozialwirt-
schaft zahlreiche Verbesserun-
gen erreicht werden, die seither 

Im Februar einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf 
einen neuen Kollektivvertrag für die österreichische Sozial-
wirtschaft (SWÖ). Das Ergebnis wurde weitgehend im Kollek-
tivvertrag „Mobile Pflege- und Betreuungsdienste“ übernom-
men. Änderungen werden teilweise erst jetzt wirksam.

Neuer KV: Verbesserung für mobile 
Dienste und SWÖ-Beschäftigte

In allen Bereichen des Sozi-
al- und Gesundheitswesens 

nehmen aggressives Verhalten 
und Gewalt stetig zu. Daher ist 
es notwendig, sich mit Gewalt 
und Aggression auseinander-
zusetzen und Organisationen 
sicher zu führen. Das ist auch das 
Ziel des Lehrgangs „Prinzipien-
orientiertes systemisches Sicher-
heitsmanagement“ (P.O.S.S.) der 
Gewaltschutzakademie. 

Ursachen und Risiken erkennen 
Der Lehrgang richtet sich an 
Führungskräfte und Personen, 
die in Sozial- und Gesundheits-
institutionen bzw. -behörden 
professionell mit den Themen 
sichere Organisation, Gewalt 
und aggressive Verhaltenswei-
sen umgehen möchten. Die Ab-
solventinnen und Absolventen 

Aggressives Verhalten und Gewalt treten im Sozial- und 
Gesundheitswesen immer häufiger auf. Ein Lehrgang der 
Gewaltschutzakademie soll dabei helfen, Einrichtungen 
sicher zu führen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Gewaltsituationen zu unterstützen.

Gut geschult 
gegen Gewalt 

Gewalt ist in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen ein immer größeres 
Problem. Ein Lehrgang bietet Strategien dagegen an.

schrittweise umgesetzt werden. 
Seit 1. Oktober gibt es etwa klare 
Regelungen für den Dienstplan 
auch im Kollektivvertrag. Wer an 
einem freien Tag für Kolleginnen 
bzw. Kollegen kurzfristig ein-
springt, erhält 20 Euro für einen 

ganzen Tag bzw. eine ganze 
Nacht. Für einen halben Tag gibt 
es 10 Euro. Diese „Einspringer-
zulage“ gilt indes nicht für den 
steirischen Kollektivvertrag der 
mobilen Dienste – dafür wurde 
hier die Wochenarbeitszeit auf 
37 Stunden bei vollem Lohn- 
und Gehaltsausgleich reduziert.

Regelung für Dienst-Teilung
Bereits mit 1. Juli 2019 traten 
neue Regeln für die Teilung von 

Für mobile Pflegedienste in der Steiermark wurde die Wochenarbeitszeit auf 37 Stunden reduziert.

lernen etwa, die institutionelle 
und persönliche Sicherheit in 
ihrer Organisation zu erhöhen, 
Ursachen und Risikofaktoren 
für Gewalt in Institutionen zu 
erkennen, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Gewaltsituationen 
zu unterstützen, Kommunika-
tions- und Deeskalationstech-
niken adäquat einzusetzen und 
Präventionsmaßnahmen in Ein-
richtungen umzusetzen.

Abschluss mit Zertifikat
Der berufsbegleitende Lehr-
gang startet am 19. März 2020, 
dauert drei Semester und um-
fasst 600 Einheiten zu je einer 
Stunde. Nach dem erfolgrei-
chen Abschluss des Lehrgangs 
erhalten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer das Zertifikat 
„Zertifizierte Präventions- und 

Sicherheitsmanagerin“ bzw. 
„Zertifizierter Präventions- und 
Sicherheitsmanager“ und die 
Bestätigung über 30 Credit 
Points. Die Lehrgangskosten be-
tragen 9.900 Euro (exkl. MwSt.). 
Veranstaltungsort ist das Bil-
dungshaus Schloss St. Martin 
in Graz. 

Seminare
Neben diesem Lehrgang gibt 
es auch noch weitere Bildungs-
angebote, die sich ums Thema 

Gewalt und Gewaltprävention   
drehen. Betriebsräte haben 
die Möglichkeit, bei der Ar-
beiterkammer Rufseminare zu 
buchen, die in Kooperation mit 
dem Gewaltschutzzentrum an-
geboten werden. Das Team  der 
AK steht dafür telefonisch unter 
05 7799 2577 bzw. per E-Mail an 
gesund.pflege@akstmk.at zur 
Verfügung.

Im Rahmen des mit 1. Jänner 
2020 in Kraft tretenden Ge-

waltschutzgesetzes wird die 
Melde- und Anzeigepflicht für 
Angehörige aller Gesundheits-
berufe (z. B. Ärztinnen und Ärzte, 
Pflegepersonal, Psychologinnen 
und Psychologen, Psychothe-

Ab 2020 müssen Angehörige von Gesundheitsberufen 
Delikte wie Vergewaltigungen anzeigen – das schreibt 
das neue Gewaltschutzgesetz vor.

rapeutinnen und Psychothera-
peuten) bei schwerwiegenden 
Gewaltdelikten vereinheitlicht. 
Auch ein Verdacht auf Vergewal-
tigung ist in Zukunft zu melden.
Die Anzeigepflicht umfasst bei-
spielsweise schwere Körperver-
letzungen, Vergewaltigungen 

sowie die Misshandlung von 
Kindern, Jugendlichen und 
gebrechlichen oder geistig be-
einträchtigten Personen. Auch 
ein begründeter Verdacht ist 
zu melden. Berufsangehörige 
im Dienstverhältnis melden die 
Umstände dem Dienstgeber, 
der dann die Anzeige vornimmt.

Ausnahmen
Eine Anzeige kann unterbleiben, 

Gefährdung am Arbeitsplatz

Durch die steigenden Her-
ausforderungen im Pflege-

alltag sind die Berufsangehöri-
gen immer öfter mit Situationen 
konfrontiert, die für die Patien-
tinnen und Patienten eine Ge-
fährdung darstellen. Dafür gibt 
es verschiedenste Gründe, die 
überwiegend aus einem organi-
satorischen Mangel resultieren, 
wie Einsparungen beim Personal 
oder auch fehlende Routine bei 
gewissen Tätigkeiten.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Pflegebereich 
sind dazu verpflichtet, etwaige Gefahren für Sicherheit 
oder Gesundheit rasch zu melden.

Nicht lange warten
Werden gefährliche Situationen 
zur Regel, sind Fehler vorpro-
grammiert. Gerade bei dieser 
Arbeit direkt am Menschen 
können solche Fehler rasch zu 
hohen Schadenersatzforderun-
gen führen. Um sich haftungs-
rechtlich abzusichern, sollte mit 
einer Gefährdungsmeldung 
nicht lange gewartet werden. 
Als Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer sind Sie sogar gesetzlich 

dazu verpflichtet, jede Gefahr für 
die Sicherheit oder Gesundheit 
unverzüglich zu melden.

Schriftliche Meldung
Die Gefährdungsmeldung sollte 
schriftlich an die unmittelbar 
vorgesetzte Person gerichtet 
sein. Wenn diese nicht reagiert, 
sollte an die nächste Ebene he-
rangetreten werden. Besonders 
effektiv ist die Gefährdungsmel-
dung, wenn sie von möglichst 
vielen Mitarbeitern unterzeich-
net ist und auch ein weiterer 
Kreis wie z. B. der Betriebsrat, die 
Stationsleitung oder auch die 

Ärzteschaft involviert sind. Bei 
der Formulierung sollte Sach-
lichkeit im Vordergrund stehen 
und genau auf die Fakten ein-
gegangen werden. Wenn Sie Un-
terstützung benötigen, wenden 
Sie sich an Ihre Arbeiterkammer 
Steiermark, Abteilung Gesund-
heit, Pflege und Betreuung.

Die Gefährdungsmeldung sollte 
schriftlich verfasst werden. 

Diensten in Kraft. Im Kollektiv-
vertrag wurde klargestellt, dass 
eine Betriebsvereinbarung not-
wendig ist. Eine Teilung liegt vor, 
wenn die Unterbrechung mehr 
als 1,5 Stunden beträgt. Künftig 
muss die Mindestarbeitszeit an 
einem Tag fünf Stunden betra-
gen, damit der Dienst geteilt 
werden kann. Die Teilung kann 
nur einmal erfolgen, bloß in Aus-
nahmefällen am Wochenende 
ist dies auch zweimal möglich. 
Weiters gibt es neue Vorgaben 
und Regelungen im Hinblick auf 
Umkleidezeiten und bezahlte 
Pausen im Nachtdienst.

Mehr Geld für Lehrlinge
Abseits dieser und anderer 
Verbesserungen für weite Teile 
der SWÖ-Beschäftigten und 
der Beschäftigten im mobilen 
Dienst in der Steiermark (bei-
spielsweise ein Rechtsanspruch 
auf Altersteilzeit) profitieren 
auch einzelne Gruppen in der 
Sozialwirtschaft von neuen Re-
gelungen. So erhalten Lehrlinge 
– zusätzlich zur allgemeinen 
Erhöhung von 3,2 Prozent –100 
Euro mehr in jedem Lehrjahr.
  BEDW

DZ

gewaltschutzakademie.at
Infos & Anmeldung

wenn dadurch ein für die be-
rufliche Tätigkeit notwendiges 
Vertrauensverhältnis untergra-
ben werden könnte oder die 
volljährige Patientin bzw. der 
volljährige Patient sich aus-
drücklich gegen eine Anzeige 
ausspricht. Allerdings darf in 
einem solchen Fall keine unmit-
telbare Gefahr für die Patientin 
bzw. den Patienten oder eine 
andere Person bestehen.
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Am 12. Mai 2020 wird wieder 
der Internationale Tag der 

Pflegenden begangen. Freilich 
steht gleich das gesamte Jahr 
2020 ganz im Zeichen der Pfle-
ge. Denn die Weltgesundheits-
organisation WHO hat 2020 zum 
weltweiten Jahr der Pflegenden 
und Hebammen erklärt.

„Unschätzbar wertvoll“
Die WHO will damit auf die 
e n o r m e  B e d e u t u n g  v o n 
Pflegefachkräften hinweisen, 
wie WHO-Generaldirektor Te-
dros Adhanom Ghebreyesu 
betont: „Pflegende und Heb-
ammen sind unschätzbar wert-

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat für 2020 das 
Jahr der Pflegenden und Hebammen ausgerufen. Damit 
soll auf die große Bedeutung dieser Berufe für das  Ge-
sundheitssystem aufmerksam gemacht werden.

Österreichische Post AG • MZ 11Z038873 M
AK Steiermark  • Hans-Resel-Gasse 8–14, 8020 Graz
Retouren an Postfach 555 • 1008 Wien

voll für die Gesundheit der 
Bevölkerung. 2020 wird sich 
darauf fokussieren, die enormen 
Entbehrungen und Leistungen 
von Pflegefachpersonen und 
Hebammen hervorzuheben und 
sicherzustellen, dass wir uns um 
die Mängel in diesen lebens-
wichtigen Berufen kümmern.“

Image verbessern
Mit dem Tag der Pflegenden und 
dem Schwerpunktjahr sollen 
Pflegende und Bevölkerung 
dazu bewegt werden, sich über 
Pflegethemen zu informieren. 
Zudem soll dazu beigetragen 
werden, dass das Image von 
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Pflegeberufen verbessert wird 
und sich mehr Menschen für die-
se Berufe interessieren. „Weltweit 
arbeiten professionell Pflegende 
unermüdlich, damit Menschen 
die Pflege und Aufmerksamkeit 
erhalten, die sie brauchen, wo 
und wann auch immer“, sagt 
Annette Kennedy, Präsidentin 
des International Council of 
Nurses. „Der Internationale Tag 
der Pflegenden 2020 soll zeigen, 
dass Pflegefachpersonen einen 
unschätzbar großen Beitrag zur 
Gesundheit von Menschen leis-
ten“. Wegen ihrer besonderen 
Rolle – sie begleiten Menschen 
von der Geburt bis zum Lebens-
ende – müssen ihre Meinung und 
Erfahrung ein stärkeres Gewicht 
bei gesundheitspolitischen Ent-
scheidungen erhalten, fordert 
der Weltbund der Krankenpflege.

Die WHO macht 
mit dem Akti-
onsjahr auf die 
wichtige Arbeit 
von Hebammen 
und Pflegenden 
aufmerksam.  

Zehntausende zusätzli-
che Pflegekräfte werden 
laut einer Studie in 
den nächsten Jahren 
benötigt.

Bis 2030 werden 75.000 Pfle-
gekräfte mehr benötigt als 

heute – das besagt eine Studie 
der Gesundheit Österreich 
GmbH (GÖG) im Auftrag des 
Sozialministeriums. Gründe 
sind die alternde Bevölkerung, 
der Trend zu mobiler Pflege 
und die anstehende Pensio-
nierung vieler Pflegekräfte. Die 
GÖG empfiehlt die Schaffung 
attraktiver Ausbildungen so-
wie die Verbesserung des Ima-
ges der Pflegeberufe und der 
Arbeitsbedingungen. In einer 
weiteren Studie nahm das In-
stitut für Höhere Studien (IHS) 
die Pflegefinanzierung unter 
die Lupe. Sollte in Österreich 
die Sozialversicherung in die 
Finanzierung der Langzeitpfle-
ge mit einbezogen werden, rät 
das IHS, sich an Ländern wie 
Frankreich zu orientieren, wo 
als Beitragsgrundlagen für die 
Sozialversicherung z. B. auch 
Kapitalerträge einfließen.

Studie zeigt 
Personalbedarf

Der Personalbedarf in der Pflege 
wird weiter zunehmen.

Aktuell

Ein Jahr für Pflegende 
und Hebammen


